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74 Bernhard Koßmann . Kap . II . Steinkonstrnktionen.

ist es, diese Abgleichung alle 80 cm anzuordnen , noch besser , alle drei Mauerschichten
und bei vollständig schichtenweiser Ausführung wird — wie es der Name sagt — jede
Schicht nach Länge und Tiefe wagerecht durch die Mauer geführt . Für nachträgliche
Kontrolle über die tatsächliche Ausführung der vorgeschriebenen Ausgleichen bei ge¬
wöhnlichem Bruchsteinmauerwerk empfiehlt sich die Anordnung von Backsteinschichten
in einer oder in zwei Lagen an den betreffenden Höhenabsätzen . Je dünner die Mauern
sind, um so häufiger müssen Abgleichungen angeordnet werden.

Zur Erzielung eines guten Verbandes der Mauersteine miteinander sollen diese nicht
zu wenig übereinander greifen , im Mauerhaupt mindestens 15 cm. In den Stoßfugen
sollen auch die Mauersteine , entsprechend Abb . 32 , winkelrecht mit parallelen Saum¬
streifen auf eine Tiefe von etwa 6 cm versehen sein und hier eine Stoßfugenbreite von
nicht über 8 mm erhalten ; nach hinten zu erweitern sich die Stoßfugen , doch sollten
dieselben nicht so breit werden , daß sie nachträglich mit »Schruppen « »ausgezwickt«
werden müssen ; namentlich ist ein nachträgliches Eindrücken von Schruppen , Schiefer¬
stücken u. dgl . durchaus unstatthaft . Noch nachteiliger wäre allerdings ein Offenlassen
zufällig entstandener Hohlräume im Mauerwerk . Die Lagerfugen sollen höchstens 15 mm
betragen . Das schichtenweise Einhalten gleicher Lagerfugenhöhen am ganzen Bau ist
im Hinblick auf ungleiche Leistungen der verschiedenen Maurer kaum durchführbar ; die
Folge hiervon ist ein ungleiches Setzen der Mauermassen sobald deren Belastung durch
Mauerwerk oder Gebälk , erfolgt.

Sauber ausgeführtes Schichtenmauerwerk dient vielfach den Fassaden als Schmuck;
es wird dann ebenso wie Quadermauerwerk »ausgefugt « (s. § 18, letzter Absatz ). Neuer¬
dings wird häufig in Rücksicht auf kräftige Wirkung der Mauerfläche das Haupt der
Fassaden -Schichtensteine »rauh « bearbeitet und des weiteren werden vielfach die Schichten
durch höhere Steine unterbrochen , deren Haupt ein Quadrat oder ein liegendes oder
stehendes Rechteck zeigt . Auch solche hohe Steine sind so herzustellen , daß sie auf
ihr Lager zu »liegen « kommen und nicht »gestellt « zu werden brauchen . Anderer
Fassadenschmuck kann erzielt werden durch Vorsetzen von Schichten mit besonders
rauher Außenfläche , während die übrige Fläche glatt gehalten ist u. dgl . m.; auch durch
Schichten in Steinmaterial von verschiedener Färbung kann besondere Wirkung erzielt
werden.

§ 21. Gemäuer aus Massengesteinsarten und Flußgeschieben . Aus den
Massengesteinen können nur ganz unregelmäßige Bausteine gebrochen werden . Bei
deren Vermauern ist das Augenmerk auf geschicktes Aneinanderfügen zu richten unter
Verteilung der kleineren Steine zwischen die großen . In Abb . 12 ist ein solches
Gemäuer (Zyklopenmauerwerk ) dargestellt , bei dem möglichst nur große Steine ver¬
wandt sind. Soll bei Herstellung dieser Mauerart der »Winkel « für einen einzupassen¬
den Stein bestimmt werden , so wird hierzu von den Arbeitern meistens ein Stück
Draht benutzt.

Bei Gebäudemauern aus unregelmäßigen Bruchsteinen liegt noch mehr als bei solchen
aus lagerhaften Steinen Veranlassung für die erwähnten periodischen »Abgleichungen«
vor ; auch ist der Ersatz des Verbandes durch »Auszwicken « mit Schiefer und Schruppen
bei ihm zwar noch näherliegend , jedoch für die Festigkeit der Mauer noch nachteiliger.

In manchen Gegenden muß der Kostenerparnis wegen sogar bei Fachwerkwänden
für Ausfüllung der Gefache zur Verwendung von Steinbrocken aus Massengesteinen ge¬
griffen werden ; solche Wände dürfen nicht schwächer als mindestens 18 cm gemacht
werden . Man pflegt dann die eine Seite der Wand vorläufig , d. h . während der Aus¬
führungsarbeit , mit Brettern zu verschalen , gegen die gemauert wird ; des weiteren werden
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für die besprochenen wagerechten »Ausgleichungen « Bretter eingelegt , die auch nach
Fertigstellung der Arbeit an ihrem Platz in der Wand verbleiben.

An anderen Orten werden der Billigkeit wegen mehr oder weniger große Steine aus
Wasserläufen , sog . Bachwacken , zum Mauern verwendet . Da diese abgerundet sind, so
wird das betreffende Mauerwerk auch bei Benutzung von vielem Mörtel und bei sorg¬
fältiger Abwechslung von kleinen und großen Steinen immerhin von zweifelhafter Güte
sein. Zum mindesten wird die Zeit, bis ein solches Gemäuer belastet werden darf, eine
wesentlich längere sein, als bei Mauerwerk in lagerhaften Steinen.

B. Mauerwerk aus künstlichen Steinen.

§ 22 . Allgemeines . Von den unter I, B. erwähnten künstlichen Steinen kommt
in erster Linie der in § 5 besprochene »Backstein « in Betracht . Die mit diesem auf¬
geführten Mauern weisen gegenüber Bruchsteinmauern Vorteile auf wie:

a) Unter Umständen billigeres Material.
b) Bei gleicher Mauerdicke größere Tragfähigkeit bzw. für gleiche Belastung

geringere Mauerstärke . Infolge des gleichmäßigen Formats der Steine läßt
sich ein festeres Mauergefüge erzielen.

c) Wegen geringerer Mauerstärke Raumersparnis , was bei kleinen Gebäuden
mit geringen Zimmergrößen von besonderer Wichtigkeit ist.

d) Schnellere Ausführung der Gebäude.
e) Wesentlich raschere Austrocknung des neuhergestellten Mauerwerks.
f) Im Anschluß an Punkt d und e eine schnellere Benutzbarkeit der Gebäude

und damit eine bessere Verzinsung des Anlagekapitals.
g) Schnellere Austrocknung des Gemäuers , wenn das fertige Gebäude bei Regen

und Nebel atmosphärische Feuchtigkeit aufgesaugt hat , als Vorteil in hygie¬
nischer Hinsicht.

h) Größere Dauerhaftigkeit bei Feuersbrünsten.
i) Größere Verwendbarkeit für gewisse Konstruktionen , wie Gewölbe,
k) Leichteres Gewicht.

Als Nachteile wären zu bezeichnen:

a) Unter Umständen teureres Material,
ß) Vielfach geringere Wetterbeständigkeit.
Y) Die geringe Größe der Backsteine gegenüber Werksteinen kann bei gewissen

Konstruktionen nachteilig werden.
0) Geringere monumentale Flächenwirkung bei unverputzten Fassaden.

Bei Herstellung von Gemäuer aus Backsteinen ist Sorge zu tragen , daß alle Schichten
nach Länge und Tiefe »wagerecht « liegen . Wie bei den Bruchsteinmauern wird jeder
Stein in ein Mörtelbett gedrückt , vorher erhält er an jenen Stoßflächen , mit denen er
an bereits festgelegte Steine gepreßt wird , einen Mörtelantrag . Bei der Stärke der
Stoßfugen ist in Rücksicht auf den »Verband « darauf Bedacht zu nehmen , daß 2 Back¬
steinbreiten 4- Fuge gleich 1 Backsteinlänge ausfallen ; da die Backsteine häufig etwas
ungleiche Größe zeigen , so wird auch das Maß für die Weite der Stoßfugen in einem
und demselben Gebäude schwankend sein . Zur Bezeichnung der Mauerstärken wird
im allgemeinen auf die »Backsteinlänge « Bezug genommen : f Stein starke Mauer
(12 cm Dicke ), 1 Stein stark (25 cm), if Stein stark (38 bis 40 cm), 2 Steine stark (51 bis
52 cm), 2- Steine stark (64 cm).
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